
 

 Seite 1 

 

 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 276/2022 

Dezernat III - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik 07.09.2022 

Fachbereich Verkehr 

Verfasser/-in Munzig, Doris 

Telefon 07621 410-3400  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Umweltausschuss und Be-
triebsausschuss Abfallwirt-
schaft Landkreis Lörrach 

öffentlich 05.10.2022 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Motorradlärm; Gemeinsame Anschaffung einer Lärmdisplayanlage für die 
Gemeinde Utzenfeld 
 

Beschlussvorschlag  

 
  
Der Anschaffung einer Lärmdisplayanlage in Kooperation mit der Gemeinde Utzenfeld wird 
zugestimmt.    
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Bezug zum Haushalt  

 

Teilhaushalt 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik 

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen 

Produkt(e) 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs 

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

 Die Sicherheit im Straßenverkehr ist in Bezug auf 
Verkehrslenkung, -regelung und -überwachung sowie 
in Bezug auf die Zulassung von Personen und Fahr-
zeugen zum Straßenverkehr gewährleistet  

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

  

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):  

 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €         

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

   18.000 € 9.000 € 9.000 € 2022 

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2020 2021 2022 2023 ab 2024 
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  Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2020 2021 2022 2023 ab 2024 
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 Einzahlung 4             9.000             

 Auszahlung 15             18.000             
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  Einzahlung 4             22.000             

 Auszahlung 15             36.000             

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

  
Die Schwarzwaldregion lockt mit ihren attraktiven Strecken viele Touristen und insbesondere 
Motorradfahrende an. Durch den teilweise unsachgemäßen PKW- und Motorradverkehr steigt 
die Belastung der Bevölkerung zunehmend. Unter anderem erschwert die derzeit geltende 
Rechtslage ein Vorgehen hiergegen und führt nur in Einzelfällen zu einer befriedigenden Lö-
sung für die Betroffenen. 
 
Neben seiner Mitgliedschaft in der „Initiative Motorradlärm“ des Landes Baden-Württemberg 
verfolgt der Landkreis als konkrete Maßnahme gegen Motorradlärm die Anschaffung und Instal-
lation von Lärmdisplay-Anlagen.  
 
So wurde die Verwaltung mit Kreistagsbeschluss vom 18.10.2017 (Vorlage Nr. 179/2017) be-
auftragt, mehrere Systeme „Lärm-Smiley“ unter entsprechendem Mitfinanzierungsangebot für 
interessierte Städte und Gemeinden im Landkreis zu beschaffen und zu betreiben. Daraufhin 
sind zwei solcher Anlagen gemeinsam mit den Städten Schopfheim und Todtnau angeschafft 
und installiert worden. 
 
Zum Saisonstart 2020 hat das Land ein Förderprogramm für die Anschaffung von Motorrad-
lärm-Displays aufgelegt, woraufhin die Verwaltung nochmals alle Städte und Gemeinden des 
Landkreises befragt hat, ob Interesse an einer gemeinsamen Beschaffung von „Lärm-Smileys“ 
und einer hälftigen Mitfinanzierung durch den Landkreis besteht. Positive Rückmeldungen er-
folgten seitens der Stadt Kandern und der Gemeinde Steinen, sodass zwei weitere Anlagen 
angeschafft wurden, die seit 2021 in Betrieb sind. 
 
In diesem Jahr hat nun die Gemeinde Utzenfeld ebenfalls das Interesse an einer Lärmdis-
playanzeige bekundet und – auch ohne Fördermittel des Landes – eine gemeinsame Beschaf-
fung mit dem Landkreis beantragt. 
 
Da die Verwaltung die Maßnahme als im Rahmen der Möglichkeiten erfolgversprechend bewer-
tet, wird vorgeschlagen, die Kooperation wie beantragt einzugehen. Die erforderlichen Mittel 
sind im Haushalt 2022 eingeplant. 
  
 

 
  

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

Ulrich Hoehler 
Erster Landesbeamter 

 
 
 

 
 
 


